
 

 
 

S t e l l e n a n g e b o t 
 

 

Beim Kreis Ostholstein ist zum 03.07.2023 nach Ablauf der Amtszeit des jetzigen Stelleninha-

bers die Stelle 

 

der Landrätin / des Landrats (m/w/d) 

 

zu besetzen.  

 

Die Landrätin / Der Landrat wird gemäß §§ 43 bis 45 Kreisordnung Schleswig-Holstein vom 

Kreistag des Kreises Ostholstein nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl am 14.02.2023 für 

die Dauer von 6 Jahren gewählt. Die Ernennung erfolgt zur Beamtin / zum Beamten auf Zeit. 

Die Besoldung richtet sich nach der Kommunalbesoldungsverordnung Schleswig-Holstein 

(Besoldungsgruppe B 7). Daneben wird eine Aufwandsentschädigung auf der Grundlage lan-

desrechtlicher Vorschriften gezahlt. 

 

Gesucht wird eine qualifizierte, tatkräftige, engagierte, verantwortungsbewusste, einsatz- und 

entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die in der Lage ist, gemeinsam mit den Gremien des 

Kreises die Entwicklung des Kreises Ostholstein zu fördern und die Verwaltung bürgernah, 

leistungsorientiert und wirtschaftlich zu führen. 

 

Die Landrätin / Der Landrat leitet die Verwaltung des Kreises Ostholstein in eigener Zustän-

digkeit nach den Zielen und Grundsätzen des Kreistages und im Rahmen der von ihm 

bereitgestellten Mittel. 

 

Wählbar ist, wer 

 

− die Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag besitzt; wählbar ist auch, wer die Staats-

angehörigkeit eines übrigen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, 

− die für dieses Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzt. 

 

 

Der Kreistag des Kreises Ostholstein hat derzeit 61 Mitglieder mit folgender Sitzverteilung: 

 

− CDU-Fraktion    23 

− SPD-Fraktion    15 

− Fraktion Bd. 90 / Die Grünen  10 

− FDP-Fraktion    4 

− AfD-Fraktion    3 

− DFF (Die Freie Fraktion)  2 

− Freie Wähler    2 

− Fraktionslose Abgeordnete  2 



Der Kreis Ostholstein, in dem rund 200.000 Menschen leben, vereint Urbanität, kulturelle Viel-

falt und einzigartige Natur, direkt an der Küste oder in den Wäldern der Holsteinischen 

Schweiz. Nicht ohne Grund gehört diese Region zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutsch-

land. Für seine Bürgerinnen und Bürger ist der Kreis Ostholstein Dank seiner ca. 700 

Beschäftigten ein moderner Dienstleister und kompetenter Ansprechpartner. Für unsere Mit-

arbeitenden sind wir ein flexibler, familienfreundlicher und zuverlässiger Arbeitgeber. 

 

Zum Kreis Ostholstein gehören 6 Städte, 11 amtsfreie Gemeinden und 3 Ämter mit zusammen 

19 amtsangehörigen Gemeinden – mithin insgesamt 36 Gemeinden. Sitz der Kreisverwaltung 

ist die Stadt Eutin. 

 

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, einer Wählbarkeitsbescheinigung Ihrer Wohnsitzgemeinde, 

Nachweisen über den Bildungsweg und die bisherigen Tätigkeiten richten Sie bitte bis zum 

31.10.2022 unter Angabe des Kennwortes „Wahl der Landrätin / des Landrats“ an 

 

Kreis Ostholstein 

Herrn Kreispräsident Harald Werner 

Postfach 433, 23694 Eutin 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ausdrücklich zu erklären, dass sie mit der 

Einsichtnahme in die Bewerbungsunterlagen durch die Mitglieder des Kreistages Ostholstein 

einverstanden sind. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen der Kreispräsident des Kreises Ostholstein, Herr Harald Werner, 

unter der Telefonnummer 04521/788-407 gern zur Verfügung. 

 
 
 
 


